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BV: Neubau eines Einfamilienhauses Pauline-Mohr-Straße 3, 55571 Odernheim am Glan

Bauvoranfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Wolf,

 möchten gerne in der Ortsgemeinde

Odernheim am Glan ein barrierefreies und altengerechtes Einfamilienwohnhaus errichten.

Das Baugrundstück liegt innerhalb des qualifizierten Bebauungsplans der Ortsgemeinde

Odernheim für das Teilgebiet „Langgewanne, auf dem Meisenheimer Weg". Der

Bebauungsplan enthält Festsetzungen über örtliche Verkehrsflächen, über die Art und das

Maß der baulichen Nutzung und über die überbaubaren Grundstücksflächen.

Die überbaubare Grundstücksfläche ist/ im Gegensatz zu allen anderen Baugrundstücken des

Gebietes/ rautenförmig und widerspricht damit der geforderten Gebäudeausrichtung

(Hauptfirstrichtung).

 ist es wichtig den Grundriss des Hauses in einer Ebene

ohne Stufen oder gar Treppen umzusetzen. Der angedachte Grundriss würde, wenn man ihn

dreht, innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche liegen. Das Haus würde aber in seiner

Außenwirkung der Eigenheit des Gebietes widersprechen, da alle Häuser entsprechend der

vorgegebenen Hauptfirstrichtung ausgerichtet wurden.

Um einen harmonischen Gesamteindruck zu erhalten, wurde das Wohnhaus in die

Hauptfirstrichtung gedreht und so weit von der Straßenkante abgerückt, bis die

Eingangsfront des Hauses innerhalb der überbaubaren Fläche liegt. Dadurch rutscht ein



kleiner Gebäudeteil auf der Gartenseite über die Baugrenze. Der betroffene Gebäudeteil

wirkt durch seine Gestaltung, anderes Material und Flachdach als untergeordnetes Bauteil.

Das Pendant bildet das ähnlich gestaltete Wohnhaus auf dem Nachbargrundstück.

l. Ist das geplante Gebäude, trotz dieser kleinen Uberschreitung der überbaubaren

Grundstücksfläche auf der Rückseite genehmigungsfähig? Bitte genehmigen Sie die
oben beschriebene Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Im festgesetzten Einfahrtsbereich soll ein Carport errichtet werden. Der Carport dient als

überdachter Stellplatz für einen Wohnwagen. Das Dach kragt l Meter über die überbaubare

Grundstücksfläche aus und ist an der Grundstücksgrenze 3,90 Meter hoch.

2. Ist der Carport in seiner oben beschriebenen Ausführung genehmigungsfähig?

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterlagen zur Bearbeitung benötigen, stehe ich

Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe

mit freundlichen Grüßen aus Guldental

Anlage (3-fach):
Berechnungen

Ubersichtslageplan mit EG Grundriss und Abstandsflächen
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